


 
  Ab sofort Bekanntmachung von Termin u. Tagesordnung öffentlicher Gemeinderatssitzungen 

 Formulare und Vordrucke der VG abrufbar über die Homepage der Gemeinde  

Hafenlohr unter www.hafenlohr.de 

  
 
 
 

01.10.2023  Kaffee-Nachmittag des CSU-Ortsverbandes mit Live-Musik 
 

08.10.2023  Landtagswahl und Bezirkstagswahl in Bayern 
 
 

   Heimspiele in Hafenlohr 
 
30.09.2023  FV Bergrothenfels/Hafenlohr II gegen TSV Sackenbach II 
 
01.10.2023  FV Bergrothenfels/Hafenlohr gegen Baris Spor Lohr 
 
03.10.2023  FV Bergrothenfels/Hafenlohr II gegen Schaippach II 
 
13.10.2023  Jahreshauptversammlung im Sportheim 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

T E R M I N K A L E N D E R 

http://www.hafenlohr.de/


 
GEMEINDEINFORMATIONEN 
 
Öffentliche Gemeinderatssitzung 
 
Ort, Zeit und Tagesordnung öffentlicher 
Gemeinderatssitzungen werden durch Aushang  
an den gemeindlichen Bekanntmachungstafeln in 
 
 Hafenlohr, Rathaus 
 Windheim, Bürgerhaus 
 
veröffentlicht. 
 
 
Probealarm 
 
Der nächste Probealarm der Sirenen wird am  

 
Samstag, 01.10.2023  

 
von der Leitstelle Würzburg ausgelöst. 
 
 
Nächstes Mitteilungsblatt 
 
Das nächste Mitteilungsblatt der Gemeinde 
Hafenlohr erscheint voraussichtlich in der  
41. Kalenderwoche 2023. Gewünschte 
Veröffentlichungen sind bis spätestens 04.10.2023  
bei der Gemeinde oder der 
Verwaltungsgemeinschaft Marktheidenfeld, 
E-Mail: Amtsblatt.Hafenlohr@VGem-
Marktheidenfeld.de, abzugeben. 
 
 
 
 
 

 
 
 
Sprechtag der Unteren Bauaufsichtsbehörde 
 
Der nächste Sprechtag der Bauaufsichtsbehörde, 
Karlstadt findet am 
Donnerstag, 12.10. 2023 von 9.30 – 11.30 Uhr  
in der Verwaltungsgemeinschaft Marktheidenfeld 
statt. 
Hierfür ist keine Terminvereinbarung notwendig. 
An diesen Sprechtagen steht der 
Klimaschutzbeauftragte des Landkreises, nach 
Voranmeldung, zur Verfügung. Interessierte können 
sich unter der Tel.-Nr. 09353/793-1757 anmelden. 
 
Das gemeindliche Bauamt steht Ihnen während der 
allgemeinen Öffnungszeiten der Verwaltungs-
gemeinschaft Marktheidenfeld zur Verfügung. 
Terminvereinbarung wird empfohlen: 
Tel. 09391/6007-0,Email: bauamt@vgem-
marktheidenfeld.de 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GEMEINDE HAFENLOHR 
 
S c h w a b 
1. Bürgermeister 
 

  

mailto:Amtsblatt.Esselbach@Vgem-Marktheidenfeld.de
mailto:Amtsblatt.Esselbach@Vgem-Marktheidenfeld.de
mailto:bauamt@vgem-marktheidenfeld.de
mailto:bauamt@vgem-marktheidenfeld.de
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WAHLBEKANNTMACHUNG

zur  Landtagswahl  und  zur  Bezirkswahl

am  8. Oktober  2023

1.  DieWahIdauertvon8bis18Uhr.

2. Die Gemeinde

@ist  in folgende 2 Stimmbezirke  eingeteilt.

Stimmbezirk/  Sonderstimmbezirk Wahlraum

Nr. Abgrenzung Bezeichnung  und  genaue  Anschrift
barrierefrei

ja/nein

501

502

OT Hafenlohr

OT Windheim

Vereins-  und Bürgerhaus,

Hauptstraße  8, 97840  Hafenlohr

Bürgerhaus  Windheim,

Wiesenweg  9,

97840  Hafenlohr  - Windheim

ja

ja

§ist  in 2 allgemeine  Stimmbezirke  eingeteilt.

In den Wahlbenachrichtigungen,  die den Stimmberechtigten  in der  Zeit  vom  04.09.2023  bis 17.09.2023  übersandt

worden  sind,  sind  der  Stimmbezirk  und  der  Wahlraum  angegeben,  in dem die Stimmberechtigten  abzustimmen

haben.

3. §  Der  Briefwahlvorstand  tritt  zur  Ermittlung  des  BriefwahIergebnisses

um 4 5.30  Uhr  im

Dr.-Renkl-  Sporthalle,  Untergeschoss,  An der  Schule  2, 9784ü  Hafenlohr  (barrierefrei)

zusammen.

4.  Stimmberechtigte  Personen  können  nurin  dem  Wahlraum  des  Stimmbezirks  abstimmen,  in dessen  Wäh1erverzeichnis

sie  eingetragen  sind.  Die  Stimmberechtigten  haben  ihre  Wahlbenachrichtigung  und  ihren  amtlichen

Personalausweis  oder  Reisepass  zu den Abstimmungen  mitzubringen.

Jede  Wählerin/Jeder  Wähler  hat  zwei  Stimmen  für  die Landtagswahl  sowie  zwei  Stimmen  für  die Bezirkswahl.  Gewählt

wird  mit  amtlichen  Stimmzetteln,  die der  Wählerin/dem  Wähler  bei Betreten  des  Wahlraums  ausgehändigt  werden.

Im Einzelnen  erhält  die Wählerin/der  Wähler  folgende  Stimmzettel:

einen  kleinen  weißen  Stimmzette1  zur Landtagswahl  für die Wahl  einer  oder  eines  Stimmkreisabgeordneten

(Erststimme),

einen  großen  weißen  Stimmzettel  zur Landtagswahl  für die Wahl  einer  oder  eines  WahIkreisabgeordneten

(Zweitstimme),

einen  kleinen  blauen  Stimmzettel  zur Bezirkswahl  für die Wahl  einer  Bezirksrätin  oder  eines  Bezirksrats  im

Stimmkreis  (Erststimme),

einen  großen  blauen  Stimmzettel  zur Bezirkswahl  für die Wahl  einer  Bezirksrätin  oder  eines  Bezirksrats  im

Wahlkreis  (Zweitstimme).

Auf  jedem  Stimmzettel  darf  nur  eine  Stimme  abgegeben  werden.



Die Wählerin/Der  Wähler  kennzeichnet  durch  je ein Kreuz  oder  auf  andere  Weise  in dem hierfür  vorgesehenen  Kreis

auf  dem  Stimmzettel  mit  den Stimmkreisbewerbern,  welcher  Stimmkreisbewerberin/welchem  Stimmkreisbewerber,

und auf  dem Stimmzettel  mit  den Wahlkreisbewerbern,  welcher  Wahlkreisbewerberin/weIchem  Wahlkreisbewerber

er/sie  seine/ihre  Stimme  geben  will.

Die Stimmzettel  müssen  von der  Wählerin/vom  Wähler  in einer  Wahlkabine  bzw. hinter  einer  Sichtschutzvorrichtung

des  Wahlraums  oder  in einem  besonderen  Nebenraum  gekennzeichnet  und mehrfach  so gefaltet  werden,  dass  die

Stimmabgabe  nicht  erkennbar  ist. In der  Wahlkabine  darf  nicht  fotografiert  oder  gefilmt  werden.

5. Die Wahlhandlung  sowie  die im Anschluss  daran  erfolgende  Ermittlung  und Feststellung  des  Wahlergebnisses  im

Stimmbezirk  sind  öffentlich.  Jedermann  hat  Zutritt,  soweit  das  ohne  Beeinträchtigung  des  Wahlgeschäfts  möglich  ist.

6. Stimmberechtigte,  die einen  Wahlschein  haben,  können  an der  Wahl

a)  durch  Stimmabgabe  in einem  beliebigen  Wahlraum  des  auf  dem  Wahlschein  bezeichneten  Stimmkreises

oder

b)  durch  Briefwahl

teilnehmen.

Wer  durch  Briefwahl  abstimmen  will, erhält  von der Gemeinde  (Verwaltungsgemeinschaft)  auf  Antrag  mit dem

Wahlschein  folgende  Unterlagen:

je einen  Stimmzettel  mit  den Stimmkreisbewerbern  für  die Landtagswahl  (weiß)  und die Bezirkswahl  (blau),

je einen  Stimmzettel  mit  den  Wahlkreisbewerbern  für  die Landtagswahl  (weiß)  und die Bezirkswahl  (b1au),

einen  weißen  Stimmzettelumschlag  für  die Landtagswahl,

einen  blauen  Stimmzettelumschlag  für  die Bezirkswahl,

einen  roten  Wahlbriefumschlag  mit  der  Anschrift,  an die der  Wahlbrief  zu übersenden  ist, und

ein Merkblatt  für  die Briefwahl.

Bei der  Briefwahl  müssen  die Stimmberechtigten  dafür  sorgen,  dass  der  Wahlbrief,  in dem sich der  Wahlschein  und

die verschlossenen  StimmzettelumschIäge  (mit  den jeweils  zugehörigen  Stimmzetteln)  befinden,  bei der auf  dem

Wahlbriefumschlag  angegebenen  Stelle  spätestens  am 8. Oktober  2023  bis 18  Uhr  eingeht.  Der  Wahlbrief  kann

auch  bei der  angegebenen  Stelle  abgegeben  werden.

Nähere  Hinweise  darüber,  wie die Stimmberechtigten  die Briefwahl  auszuüben  haben,  ergeben  sich aus dem

Merkblatt  für  die  Briefwahl.

7. Jede  stimmberechtigte  Person  kann  ihr Stimmrecht  nur  einmal  und nur  persönlich  ausüben.  Eine  Ausübung  des

Stimmrechts  durch  einen  Vertreter  anstelle  der stimmberechtigten  Person  ist unzulässig  (Art. 3 Abs. 4 LWG).

Eine  stimmberechtigte  Person,  die des Lesens  unkundig  oder  wegen  einer  Behinderung  an der  Abgabe  ihrer  Stimme

gehindert  ist, kann  sich hierzu  der  Hilfe  einer  anderen  Person  bedienen.  Die Hilfeleistung  ist auf  technische  Hilfe  bei

der Kundgabe  einer  von  der stimmberechtigten  Person  selbst  getroffenen  und geäußerten  Wahlentscheidung

beschränkt.  Unzulässig  ist eine  Hilfeleistung,  die  unter  missbräuchlicher  Einflussnahme  erfolgt,  die

selbstbestimmte  Willensbildung  oder  Entscheidung  der  stimmberechtigten  Person  ersetzt  oder  verändert  oder

wenn  ein  Interessenkonflikt  der  Hilfsperson  besteht  (Art.  3 Abs.  5 LWG).

Wer  unbefugt  wählt  oder  sonst  ein unrichtiges  Ergebnis  einer  Wahl  herbeiführt  oder  das Ergebnis  verfälscht,  wird  mit

Freiheitsstrafe  bis zu 5 Jahren  oder  mit  Geldstrafe  bestraft.  Unbefugt  wählt  auch,  werim  Rahmen  zulässiger  Assistenz

entgegen  der  Wahlentscheidung  des  Wahlberechtigten  oder  ohne  eine  geäußerte  Wahlentscheidung  des

Wahlberechtigten  eine  Stimme  abgibt.  Der  Versuch  ist strafbar  (§ I 07a  Abs.  1 und 3 StGB).

Datum

Marktheidenfeld,  29.08.2023

4yi

Unterschrift

Achim  Müller,  Gemeinschaftsvorsitzender

Angeschlagen  am: abgenommen  am:
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BEKANNTMACHUNG

über  die  Wahlkreisvorschläge

für  die  Landtagswahl  und  die  Bezirkswahl

am  8. Oktober  2023

Die Bekanntmachung  des Wahlkreisleiters  über  die endgültig  zugelassenen  Wahlkreisvorschläge  für die

Landtags-  und  die  Bezirkswahl  im Wahlkreis  Unterfranken  wird  im Bayerischen  Staatsanzeiger  Nr. 35

vom  01.09.2023  veröffentlicht  und  kann  gemäß  § 35  Abs.  1 Satz  3 Landeswahlordnung

an den  Werktagen,  außer  Samstagen

während  der  Dienststunden

€  VOn Uhr bis Uhr  bei

bei der  Verwaltungsgemeinschaft  Marktheidenfeld,

Petzoltstraße  21, 97828  Marktheidenfeld,  Zimmer  2, Erdgeschoss  (barrierefrei),

eingesehen  werden.

Die  Bekanntmachung  enthält  für  jeden  Wahlkreisvorschlag  den  Namen  der  Partei  oder  Wählergruppe,  sofern

eine  Kurzbezeichnung  verwendet  wird,  auch  diese,  sowie  Familienname,  Vorname,  Beruf  oder  Stand,  Ge-

burtsjahr  und  Anschrift  der  sich  bewerbenden  Personen.

Die  Wahlkreisvorschläge  für  die  Landtagswahl  in allen  Wahlkreisen  Bayerns  sind  auch  im Internet-Angebot

des  Landeswahlleiters  (www.statistik.bayern.de/wahlen/)  unter,,LandtagswahIen/Landtagswahl  am 8. Oktober

2023"  veröffentlicht.

Datum

Ik- sTh  '=  :l

Unterschrift

Marktheidenfeld,  21.08.2023

Achim  Müller

Gemeinschaftsvorsitzender



 
VERSCHIEDENES 
 

 
 
 
Beratung Eingliederungshilfe 
 
Eine individuelle und den eigenen Wünschen entsprechende Lebensführung sollte für alle Menschen 
selbstverständlich sein. Doch Menschen mit Behinderung sind dabei häufig mit erheblichen Barrieren 
konfrontiert. Diese Barrieren gilt es zu überwinden und eine gleichberechtigte Teilhabe zu ermöglichen. Hierfür 
werden auf den persönlichen Bedarf abgestimmte Leistungen benötigt.  
 
Bei der Auswahl der passenden Unterstützungs- und Hilfsangebote aus dem vielfältigen Leistungsangebot der 
Eingliederungshilfe, stellt die Beratung eine zentrale Schlüsselaufgabe dar.  
 
Der Bezirk Unterfranken möchte Menschen mit Behinderung hierbei noch intensiver unterstützen und mittels 
einer wohnortnahen Anlaufstelle einen niederschwelligen Beratungszugang anbieten.  
Hierdurch soll die bereits bestehende Beratungslandschaft zu Themen der Eingliederungshilfe ergänzt werden.  
Das Beratungsangebot richtet sich vorrangig an Menschen mit Behinderung sowie deren Angehörige und 
sonstige interessierte Personen, die allgemeine Auskünfte zu den Leistungen der Eingliederungshilfe suchen.  
 
Das wohnortnahe Beratungsangebot startet im September 2023 an den Standorten Aschaffenburg, 
Bad Kissingen, Bad Neustadt an der Saale, Haßfurt, Karlstadt, Kitzingen, Miltenberg, Schweinfurt und 
Würzburg.  
 

 
Nähere Informationen können Sie dem beigefügten Flyer  
sowie Wohnortnahe Beratung | Eingliederungshilfe (bezirk-unterfranken.de) 
entnehmen: 

 
 
Gerne können Sie Informationsmaterial (Flyer und Plakate) anfordern. Bitte nutzen Sie hierzu die E-Mail-
Adresse beratung-eingliederungshilfe@bezirk-unterfranken.de.  

Dr. med. Kai Hetzel 
Facharzt für Allgemeinmedizin 
Hauptstrasse 10, 97840 Hafenlohr 
Tel: 09391-1283, Fax: 09391-917085 
www.hausarzt-hafenlohr.de                                                                                                                 

 
Liebe Patienten, 

 
aufgrund einer für den Weiterbetrieb der Praxis notwendigen Systemumstellung  bleibt 

unsere Praxis vom 
2. Oktober bis 6. Oktober geschlossen. 

 
Vertretungen entnehmen Sie bitte unserer Homepage, dem Aushang oder unserer 

telefonischen Ansage. 
 

Wir bitten um Ihr Verständnis 
 

Ihr Praxisteam 
 
 

https://www.bezirk-unterfranken.de/soziales/sozialleistungen1/beratungsangebote/23599.Wohnortnahe-Beratung--Eingliederungshilfe.html
mailto:beratung-eingliederungshilfe@bezirk-unterfranken.de


 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                                         

                                             Jahreshauptversammlung 
     Wann: Sonntag, 05.11.2023, 16:00 Uhr                                                                                                 

     Wo:  KuBeV Back- und Schlachtraum im Vereins- und Bürgerhaus Anker, Hafenlohr  

                                                    
 

Tagesordnung: 

1. Begrüßung und Bericht des 1.Vorstands 

2. Kassenbericht 

3. Entlastung Vorstand und Kassiererin 

4. Neuwahl 1. Vorsitzende(r), 2. Vorsitzende(r), Kassierer(in), Schriftführer(in)  

- Kandidatinnen/Kandidaten für die genannten Positionen im Vorstand werden gesucht                          

- Bitte melden Sie sich und stellen sich zur Verfügung!                                                                                   

- Vorschläge bitte an Eva Heimbach z.B. per E-Mail: heimbach-e@gmx.de 

5. Für den Fall, das kein funktionsfähiger Vorstand gefunden werden kann: Diskussion und ggf. 

Beschlussfassung zur Auflösung des Vereins 

6. Im Falle eines Beschlusses zu Auflösung:                                                                                                         

Diskussion und Beschlussfassung über die Umsetzung der Auflösung und über die Verwendung    

des Vereinsvermögens 

7. Sonstiges, Wünsche, Anträge 

 

Über Euer zahlreiches Erscheinen würden wir uns sehr freuen! 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Eva Heimbach             Ruth Blum              Nicole Sowa                 Harald Blum 

      

Kultur und Brauchtum e.V. Hafenlohr 
 

 

Liebe Mitglieder und Freunde des KuBeV,           

wir laden ganz herzlich ein zu unserer 

 



Was gehört zu einem gemütlichen 
und geselligen Sonntagnachmittag? 

Kaffee, Kuchen, Live-Musik und viele nette Leute mit anregenden 
Gesprächen… 

Ganz dem Motto „näher am Menschen“ lädt der CSU Ortsverband 
Hafenlohr daher  

am Sonntag, den 01.10.2023  
um 14.00 Uhr ins Bürgerhaus in Windheim ein. 

Für das leibliche Wohl ist mit Kaffee, Kuchen, Bratwurst im Brötchen 
gesorgt. Für die Stimmung sorgt das überall bekannte und beliebte 
Knolli Trio. 

Kommen sie mit unserem Stimmkreisabgeordneten Thorsten 
Schwab ins Gespräch. Als weiteres Highlight können Sie bei dieser 
Gelegenheit die Bayerische Staatsministerin für Digitales, Judith 
Gerlach, kennenlernen. 

Der CSU Ortsverband freut sich auf einen schönen Sonntagnachmittag. 

 

 



 

 
 
 
 
 
 

Im September findet folgende Veranstaltung bei Ihnen in der Kommune statt: 
 
Samstag 23.09.2023, 11:00 Uhr 
Entlang der Hafenlohr - von der Quelle bis zur Mündung 
Ausflugsfahrten; Brauchtum/Kultur; Führung/Besichtigung; Wanderung; 
Kulturelles 
- Veranstaltungsort: 63860  Rothenbuch 
- Veranstalter: Naturpark Spessart e.V. 
- Ansprechpartner Naturparkführerin Juliane Wellmann 
 
Zwei Tage Wandern durch Naturschutzgebiete, vorbei an Zeugnissen früherer 
Landwirtschaft und Industrie, an Wasserbüffeln und Naturschönheiten. Wir 

erleben auf dieser Wanderung eine einzigartige Landschaft im Spessart, von der sich schon Kurt Tucholsky 
verzaubern ließ.  
Für geübte Wanderer, bitte zieht feste Schuhe an.  
Wanderung in zwei Etappen: Samstag 23.09.20233 12 km-Rothenbuch-Lichtenau (Übernachtung ist in 
Lichtenau im Gasthaus Hochspessart möglich, bitte selber reservieren) und Sonntag 24.09.2023 16 km-
Lichtenau-Hafenlohr. 
Veranstaltung individuell buchbar. 
Kosten 88,- € 
Treffpunkt Hafenlohr-Quelle, Schloßstraße 1, Rothenbuch 
Info und Anmeldung bei Naturparkführerin Juliane Wellmann unter 0151 27078102 oder jane@janesnature.de 
 
 
 
 
 

mailto:jane@janesnature.de


 
Hallo, 
Wer hat einen Garten, Wiese, Grundstück für uns zu verpachten?  
Wir haben keinen und möchten sehr gerne Gemüse anbauen und ihn schön gestalten. 
Sie würden uns einen großen Wunsch erfüllen. 
Rebekka Büttner aus Marienbrunn, Gotthard-Schüllstr.4, Tel.015142833035 
 
 
Gartengrundstück ca 195 m2 ab sofort 
zu verpachten. 
Hafenlohr/kleine Au 
01578-3699355  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

Urspr inger  Gruppe  
Wasserversorgungszweckverband des Ortsteiles Duttenbrunn (Markt Zellingen), 

des Stadtteiles Stadelhofen (Stadt Karlstadt) und der Gemeinde Urspringen, 
Landkreis Main-Spessart 

 
 
 

Stellenausschreibung 
 

Der Zweckverband zur Wasserversorgung der Urspringer Gruppe stellt zum nächstmöglichen 
Zeitpunkt einen Geschäftsführer (m/w/d) in Vollzeit (39 Wochenstunden) oder Teilzeit (annähernd  
Vollzeit) auf unbestimmte Dauer (unbefristet) ein. 
 
Das sind Ihre wesentlichen Aufgaben: 
 Vor- und Nachbereitung der Sitzungen der Verbandsversammlung einschließlich Sitzungsdienst    
     und Umsetzung der gefassten Beschlüsse 
 Erstellung bzw. Änderung von Satzungen (Verbandssatzung, Wasserabgabesatzung, Beitrags-  
     und Gebührensatzung, Verbesserungsbeitragssatzung) 
 Erstellung des Haushaltsplans und Haushaltsvollzug (Anordnung von Einnahmen und Ausgaben) 
 Erlass von Bescheiden nach dem KAG 
 Abschluss von Ingenieurverträgen 
 Koordination von Reparaturarbeiten in Zusammenarbeit mit dem technischen Betriebsführer 
 
Unsere Anforderungen: 
 Abgeschlossene Berufsausbildung zum Verwaltungsfachwirt (BL II oder QE 3) 
 Berufserfahrung im kommunalen Bereich; nach Möglichkeit in den erforderlichen Aufgabenberei-  
     chen  
 Organisations- und Verhandlungsgeschick mit eigenverantwortlicher und eigenständiger Hand- 
     lungsweise  
 Verantwortungsvolles, zuverlässiges und sorgfältiges Arbeiten 
 
Wir bieten: 
 Krisensicherer und moderner Arbeitsplatz im Rathaus Urspringen 
 Sämtliche Arbeiten sind grundsätzlich im Home-Office möglich 
 Flexible Arbeitszeitgestaltung 
 Für das Arbeitsverhältnis gilt der TVöD-VKA 
 Qualifizierte Einarbeitung und laufende Fortbildungsmaßnahmen 
 
Bitte senden Sie Ihre schriftliche Bewerbung bis spätestens 27.10.2023 postalisch an den  
Zweckverband zur Wasserversorgung der Urspringer Gruppe, Hirschtal 20, 97274 Leinach  
oder online an  
info@urspringer-gruppe.de (PDF-Format) 
 
Bitte übersenden Sie keine Originale, da die Bewerbungsunterlagen nach Abschluss des Verfahrens 
nicht zurückgegeben werden. Ihre Daten werden vertraulich im Sinne der DSGVO behandelt. 
 
Für weitere Auskünfte steht Ihnen der Geschäftsführer Manfred Franz (01 72 / 5 91 66 03) gern zur 
Verfügung. 
 

mailto:info@urspringer-gruppe.de


 
 

17. August 2023 
 

Für Grundwasserentnahmen ist eine Erlaubnis nötig 
 
Das Landratsamt Main-Spessart weist darauf hin, dass Wasserentnahmen aus einem 
Brunnen grundsätzlich einer Erlaubnis bedürfen. Es handelt sich dabei rechtlich gesehen um 
eine Gewässerbenutzung.  
 

Wir bitten deshalb alle Bürger des Landkreises Main-Spessart, vor einer 
Grundwasserentnahme eine wasserrechtliche Erlaubnis bei der Unteren 
Wasserrechtsbehörde des Landratsamtes Main-Spessart zu beantragen, sofern keine gültige 
Erlaubnis vorliegt.  
Hier der Link zum Antragsformular: https://www.main-spessart.de/m_1037 (www.main-
spessart.de  Anträge und Formulare  Bohranzeige  Erlaubnisantrag 
Grundwasserentnahme) 
 
Dieser Antrag wird dann auf Genehmigungsfähigkeit, aber auch auf eine ggf. vorliegende 
Erlaubnisfreiheit geprüft. Ob eine Erlaubnisfreiheit vorliegt, ist von verschiedenen 
hydrogeologischen Gegebenheiten abhängig und wird jeweils in einer wasserrechtlichen und 
wasserwirtschaftlichen Einzelfallentscheidung abgeklärt.  
 
Eine Grundwasserentnahme ohne diese Erlaubnis stellt eine Ordnungswidrigkeit dar und 
wird mit einem Bußgeld geahndet. 
 
Ergänzend weist das Landratsamt darauf hin, dass auch Brunnenbohrungen angezeigt 
werden müssen. Neue Brunnenbohrungen können ebenfalls über das oben genannte 
Antragsformular angezeigt werden. Ausnahmen von der Anzeigepflicht gibt es nicht.   
 
Fragen richten Sie bitte per E-Mail an wasserrecht@lramsp.de. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Ihre Medienkommunikation 
Landratsamt Main-Spessart 
 
Marktplatz 8 
97753 Karlstadt 
 
Tel.: 0 93 53 / 793 - 13 09 
E-Mail: Presse@Lramsp.de 
DE-Mail: Poststelle@Lramsp.de-mail.de  
Web: www.main-spessart.de 
 
 

https://www.main-spessart.de/m_1037
mailto:wasserrecht@lramsp.de


  
 

31. August 2023  

Ausbildung zum zertifizierten Obstbaumpfleger/in   
2023/2024  

Streuobstwiesen erfreuen sich als besondere Landschaftselemente, als ökologisch wertvolle 
Lebensräume für Pflanzen und Tiere, zur Selbstversorgung mit heimischem Obst und als 
Naherholungsraum wachsender Beliebtheit. Durch den Streuobstpakt Bayern wird 
insbesondere die Pflanzung von neuen Bäumen, aber auch zum Teil die Pflege des 
Altbestandes gefördert. Doch wer soll diese Maßnahmen übernehmen? Fachkundige 
Baumwarte sind heutzutage rar gesät.   

Diesen Umstand wollen die an den Landratsämtern ansässigen unterfränkischen 
Kreisfachberater in Zusammenarbeit mit dem Bezirksverband für Gartenbau und Landespflege 
ändern und bieten deshalb in den Jahren 2023 und 2024 eine Ausbildung zum „Zertifizierten  
Obstbaumpfleger“ an. Der Kurs beinhaltet 9 Module und findet immer freitags ganztägig, an 
verschiedenen Orten in Unterfranken statt.  

Insbesondere sollen Personen angesprochen werden, die sich vertieft mit Obstbäumen 
(Biologie, Pflanzung und Schnitt, Veredelung und Anzucht, Verwertung und Vermarktung aber 
auch Pomologie und Sortenkunde) auseinandersetzen wollen und später auch für andere 
Eigentümer, aber auch Kommunen Schnitt- und Pflegemaßnahmen übernehmen möchten.   

Für den Erhalt des Zertifikats dürfen die Teilnehmer ihr Wissen während einer eintägigen 
theoretischen und praktischen Prüfung unter Beweis stellen. Der Gesamtpreis für die  
Teilnahme an der Ausbildung beträgt 450 € und beinhaltet Mittagessen, Getränke und 
Kursunterlagen. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt! Nähere Informationen finden Sie unter 
https://www.bezirksverband-gartenbau-unterfranken.de/obstbaumpfleger-in/.  

Interessenten melden sich entweder per Mail: Kreisfachberater Hilmar Keller 
(hilmar.keller@Lramsp.de) oder Maximilian Markert (maximilian.markert@Lramsp.de) oder 
telefonisch unter Tel. 09353/793-1805 bzw. 1865.   

Anmeldeschluss ist der 16. Oktober 2023. Das erste Modul startet am 10. November.  

Ihre Medienkommunikation im Landratsamt Main-Spessart   
  
Marktplatz 8   
97753 Karlstadt   
  
Tel.: 0 93 53 / 793 – 13 10   
Fax: 0 93 53 / 793 – 73 10   
E-Mail: Presse@Lramsp.de   
DE-Mail Poststelle@Lramsp.de-mail.de   
Web www.main-spessart.de  
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 Schulung zu Alltagsbegleiter*innen im Herbst durch die Beratungs-
und Kontaktstelle RuDiMachts!

Die Beratungs- und Kontaktstelle für Menschen mit Demenz, Angehörige und
Senioren „RuDiMachts!“ in Marktheidenfeld bietet von September bis November
2023 wieder eine kostenlose Schulung nach §45 SGB XI für zukünftige Helfer*innen
und Alltags-begleiter*innen an.

Ziel dieses freiwilligen Engagements ist die stundenweise Unterstützung, Begleitung
und Aktivierung von unterstützungsbedürftigen Senior*innen im Alltag mit und ohne
Gedächtnisbeeinträchtigungen im häuslichen Umfeld oder bei Gruppenaktivitäten
sowie die Entlastung pflegender Angehöriger von Menschen mit Pflegebedürftigkeit
und/oder Demenz im Raum Marktheidenfeld und umliegenden Gemeinden.

Zu den Aufgaben der Alltagsbegleiter*innen gehören z.B. vorlesen, spazieren gehen,
sich unterhalten, Gesellschaftsspiele, Begleitung zum Arzt, zum Einkaufen, ins Café
oder zum Friedhof oder einfach nur da sein und Gesellschaft leisten. Pflegerische
Tätigkeiten werden nicht ausgeübt.

Für Ihr zeitlich selbst bestimmtes Engagement erhalten die ehrenamtlichen
Mitarbeitenden eine Aufwandserstattung zzgl. Kilometerpauschale und stehen im
engen Austausch mit den Mitarbeiterinnen von RuDiMachts! Es finden regelmäßige
Austauschtreffen statt, zudem haben die Ehrenamtlichen die Möglichkeit, an
hausinternen Fortbildungen der Beratungsstelle kostenlos teilzunehmen. An
geselligen Zusammenkünften fehlt es auch nicht.

Die Schulung mit fachspezifischen Dozent*innen beinhaltet Themen wie z.B.
alterstypische Erkrankungen, Kommunikation und Umgang mit Menschen mit
Demenz, Betreuungsrecht, Leistungen der Pflegeversicherung, Ernährung im Alter,
Notfallhandeln, Möglichkeiten der Aktivierung etc.
Sie findet an folgenden Dienstagen jeweils von 8.10 bis 12.30 Uhr statt:
19.09./ 26.09./ 10.10./ 17.10./ 31.10./ 07.11./ 14.11. / 28.11.2023

Bei Interesse oder Fragen wenden Sie sich an:
Friederike Bährund Beate Höflich
Beratungs- und Kontaktstelle RuDiMachts!
Lehmgrubener Straße 18
97828 Marktheidenfeld
Tel.:09391/9864-113
E-Mail: rudimachts@rummelsberger.net
Internet: https://altenhilfe.rummelsberger-diakonie.de/standorte/marktheidenfeld-
beratungsstelle-rudimachts/angebote-termine/





EINLADUNG 
ZU UNSEREM

TAG DER
OFFENEN TÜR

15. OKTOBER 2023 I 13:00 - 17:00 UHR

Vom Zauberer für die Kleinen bis zum spanischen Rotwein für die
Erwachsenen ist für jeden etwas dabei! 

Wir feiern 70 Jahre vhs Marktheidenfeld!
Kommen Sie und feiern Sie mit uns!

Wir freuen uns auf Sie!

In Kooperation mit dem 



 
 

 



seit 1890

Kreative Malertechniken

Putz & Trockenbau

Fassadenschichtungen

Wärmedämmung

Gerüstbau

Tapezierarbeiten

Lackierarbeiten 

Malerbetrieb Bilz & Tüncher Atelier Anette Helmer  Hauptstraße 70  97840 Hafenlohr 

Tel: 09391-81235 -- Fax: 09391-912233 -- Anette Helmer Mobil: 0160-97526362 -- E-Mail: maler-j.bilz@ t-online.de -- E-Mail: ah.tuencher-atelier@gmx.de 

Web: https://malerbetrieb-bilz.de 

Tradition verpflichtet! Malerbetrieb seit 1890

TÜNCHER ATELIER 

S ie finden in meinen Atelier jede Menge kreative Ideen, 

handgefertigte Unikate und restaurierte Vintage Kleinmöbel. 

Dekorative Unikate für Haus & Garten

Auftragsarbeiten für Möbelanstriche

Wohn- Stil- Farbberatung

Vintage Möbel

Wandgestaltung & Leinwandbilder 

Das Leitmotiv unseres Malerbetriebs basiert auf Tradition und Qualität in der Beratung 

und Ausführung unserer handwerklichen Tätigkeiten. Wir verarbeiten ausschließlich 

hochwertige Produkte und garantieren eine fachgerechte Umsetzung vor Ort. 
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